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Richtiger Umgang mit Kältemittel 
Sicherheit beim Tra nsport von Kältemitteln in Druckgas! aschen

Jede Firma, die mit Kältemitteln umgeht, hat tagtäglich Umgang mit diesen Pro-
dukten und transportiert sie in Druckgas! aschen. Zur Vermeidung von Emissi-
onen und Gefährdungen am Arbeitsplatz ist dabei eine Reihe von gesetzlichen 
Regelungen zu beachten. Diese sollen in dem Artikel aus der Sicht und mit den 
Erfahrungen eines Großhändlers für Kältemittel und technische Gase ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit dargestellt werden um den täglichen praktischen 
Umgang zu erleichtern.

Sicherheitskältemittel – 
ein ir reführender  Begriff  | Für die in 
der Klima- und Kältebranche gegenwärtig 
am häu" gsten verwendeten Arbeitsstoffe auf 
der Basis von halogenierten Kohlenwasser-
stoffen hat sich der Begriff Sicherheitskälte-
mittel etabliert. Das ist insofern irreführend, 
als dass es zu einer gewissen Sorglosigkeit 
im Umgang mit diesen Produkten komm-
men kann, was auch in der täglichen Praxis 
oft der Fall ist. Im Gegensatz dazu haftet 
den als natürliche Kältemittel bezeichneten 

Stoffen wie Ammoniak und Kohlendioxid 
oder auch den unsubstituierten Kohlen-
wasserstoffen wie Propan oder Isobutan 
ein unbegründetes Negativimage an, das 
mehr auf Emotionen als auf Fakten beruht, 
indem man ihre anwendungstechnischen 
Nachteile wie Brennbarkeit oder Giftigkeit 
überbetont. Mit dem heutigen Stand der 
Sicherheitstechnik und einer konsequenten 
Anwendung der gesetzlichen Vorschriften 
sind Anlagen mit den natürlichen Kälte-
mitteln sicherheitstechnisch risikolos zu 
betreiben. Das ist den meisten Fachleuten 
hinlänglich bekannt, wird aber hartnäckig 
dadurch verdrängt, dass man Nachteile, 
die übrigens jedes Kältemittel hat, überbe-
tont und sich damit selbst die Möglichkeit 
nimmt, seine Nische zu verlassen. 
So werden die vor wenigen Jahren noch ak-
zeptierten FCKW-Kältemittel auf der Basis 
gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse 
(beginnend bereits 1974) mit der Zerstö-
rung der Ozonschicht in Zusammenhang 
gebracht (vgl. Literaturangabe 1). Mit dem 
Anwendungsverbot von R22 als Frischware 
ab 2010 steht in der europäischen Gemein-

schaft das Ende des letzten, in großen Men-
gen eingesetzten, chlorhaltigen Kältemittels 
unmittelbar bevor (2). Auch ist wegen der 
Sorge um die globale Erwärmung über die 
Zukunft mancher so genannter Ersatzkäl-
temittel wie der teil- und voll! uorierten 
Kohlenwasserstoffe trotz der F-Gase-Ver-
ordnung (3) die gegenwärtig durch diverse 
Maßnahmen auf eine Emissionsvermeidung 
fokussiert, noch nicht das letzte Wor t ge-
sprochen. Zumindest bezogen auf die vom 
Menschen verursachte Beein! ussung der 
Atmosphäre sind Zweifel am Begriff Sicher-
heitskältemittel mehr als berechtigt. 

Beförder ung von Kältemittel!  a-
schen | Da alle üblicherweise eingesetz-
ten Kältemittel als ver! üssigte Druckgase 
transportiert werden, unterliegen sie dabei 
wie Stückgut zum einen der Straßenver-
kehrsordnung (§22 Ladungssicherung) und 
zum anderen den Vorschriften des Gefahr-
guttransportes. Nach GGSVE/ADR, Anlage 
A (4), werden alle gängigen Sicherheitskäl-
temittel und Kohlendioxid als Gase der 
Klasse 2 und aufgrund ihrer gefährlichen 
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Eigenschaften der Gruppe 2A zugeordnet, 
Ammoniak hingegen der Gruppe 2TC und 
die unsubstituierten Kohlenwasserstoffe 
wie Isobutan oder Propan der Gruppe 2F 
(ausgewählte Beispiele vgl. Tab. 1). 
Für tägliche Fahrten in der Kälte- und 
Klimabranche, die unmittelbar im Zusam-
menhang mit Reparatur- und Wartungsar-
beiten stehen, bietet das Gefahrgutrecht 
jedoch erleichterte Bedingungen, benannt 
als Freistellungen 

n  im Zusammenhang mit der Art der Be-
förderungsdurchführung (1.1.3.1ADR) 
und

n  im Zusammenhang mit Mengen, die je 
Beförderungseinheit befördert werden 
(1.1.3.6ADR). 

Hiermit sind die Wartungsfahrzeuge von 
Kälte" rmen, die für Reparatur- und Service-
aufgaben bei ihren Kunden meist mehrere 
Kältemittel! aschen an Bord haben, von den 

ADR-Bestimmungen zunächst befreit. Al-
lerdings ist für die Bestückung von solchen 
Wartungsfahrzeugen mit Kältemittel! a-
schen in beiden Fällen zu beachten, dass die 
Höchstmengen nach 1.1.3.6.3ADR nicht 
überschritten werden dürfen. Das ist die so 
genannte „Handwerkerregelung“# Durch 
Festlegung von Beförderungskategorien 
und dafür höchstzulässige Gesamtmengen 
sind auf diese Weise Beförderungen ohne 
die Anwendung einiger ADR-Vorschriften 

Das sorgsame Beladen eines LKWs mit Kältemittel! aschen ist der erste 
Schritt zum weiteren Transport

Beim Befüllen von Recycling! aschen kann es im 
Extremfall zu Schäden an der Flasche kommen

UN-Nummer Kältemittel Klasse Klassi" zie-
rungscode

Gefahrzettel Nr. zur Kennzeich-
nung der Gefahr

1078 Gas als Kältemittel
n.a.g.

2
(Gase)

2A
(erstickend, 
nicht oxidie-
rend, nicht 
entzündbar, 
nicht giftig)

2.2

20
(erstickendes Gas, 

das keine
Zusatzgefahr auf-

weist)

3159 Gas als Kältemittel
R134a

1984 Gas als Kältemittel
R23

3337 Gas als Kältemittel 
R404A

3338 Gas als Kältemittel 
R407C

3340 Gas als Kältemittel 
R407C

1013 Kohlendioxid R744

1005
Ammoniak, wasser-
frei R717

2TC
(giftig, ätzend)

2.3 + 8

268
(giftiges Gas, ätzend)

1969 Isobutan R600a
2F

(entzündbar)

2.1

23

Tabelle 1: Klassi" zierung ausgewählter Kältemittel nach ADR (für weitere Informationen zu begrenzten Mengen, Sondervorschriften für Verpackung  
und Beförderung etc. wird auf die GGVSE/ADR in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen)

Die Ladung muss mittels geeigneter Boxen und Spanngurte gesichert werden. 
Es muss darauf geachtet werden, dass stehende Flaschen gegen Umfallen und 
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durchführbar. Fahrten, bei denen aller-
dings der eigentliche Transport Zweck der 
Beförderung ist, beispielsweise zu einem 
Außenlager, zu einer Baustelle oder vom 
Gaslieferanten zur nicht unmittelbaren Ver-
wendung des Kältemittels, fallen nicht unter 
diese Freistellung. Für ver• üssigte Gase ist 
zur Berechnung der transportierten Menge 
die Nettomasse des jeweiligen Kältemit-
tels in kg anzusetzen. So ist beispielsweise 
für Sicherheitskältemittel die Beförderung 
bis zu einer Nettomasse von 1000 kg, für 
Isobutan bis 333 kg und für Ammoniak als 
Ausnahmeregelung bis 50 kg in einem Fahr-
zeug (Beförderungseinheit) unter diesen 
vereinfachten Bedingungen möglich. Ohne 
diese Ausnahmeregelung wäre die höchst-
zulässige Gesamtmenge für das in Beför-
derungskategorie 1 eingestufte Ammoniak 
und neun weitere Gefahrgüter (diverse 
Sprengstoffe und Chlor) nur 20 kg je Beför-
derungseinheit. 

Gefahrpunktzahl beachten | Wer-
den Kältemittel oder auch Schweißgase 
verschiedener Beförderungskategorien zu-

sammen befördert, ist die Summe der mit 
Multiplikatoren gewichteten Nettomassen 
der Gase aus den unterschiedlichen Beför-
derungskategorien zu ermitteln. Diese Sum-
me (Gefahrpunktzahl) darf den Wert 1000 
nicht überschreiten (1000-Punkte-Regel). 
Seit langem nutzt die Firma Schick + Co. 
Lieferscheine, auf denen für die Kunden eine 
Gefahrpunktzahl automatisch ausgedruckt 
wird. Wird die Zahl 1000 unterschritten, 
sind nur einfache Transportbedingungen 
zu erfüllen, die auch größtenteils auf die 
Wartungsfahrzeuge von Kälte! rmen über-
tragen werden können. Dazu gehören das 
Mitführen eines geprüften Feuerlöschers, 
die Ladegutsicherung, eine möglichst weit 
vom Fahrer entfernte Position der Flaschen, 
die ausschließliche Beförderung von richtig 
gekennzeichneten und dichten Flaschen im-
mer mit Schutzkappe und Verschlussmutter 
und die ausreichende Belüftung des Fahr-
zeugs. Wird die Zahl 1000 überschritten, 
hat der Transport unter Beachtung aller 
laut ADR dafür vorgeschriebenen Anforde-
rungen zu erfolgen oder die Flaschen sind 
auf mehrere Beförderungseinheiten oder 

mehrere Fahrten aufzuteilen. Ein Kraftfahr-
zeug mit Anhänger zählt hierbei als eine Be-
förderungseinheit" 

Gefahrgut-Führ erschein ist 
P! icht | Neu zu beachten ist, dass alle 
Gefahrgut-Fahrer, auch Führer von Fahr-
zeugen mit einer höchstzulässigen Gesamt-
masse von weniger als 3,5 Tonnen, seit 1. 
Januar 2007 im Besitz eines so genannten 
Gefahrgut-Führerscheins sein müssen. 
Bei Abholung von Flaschen durch Fremd! r-
men (Spedition), deren Fahrzeuge bereits 
Gefahrgut geladen haben, ist der Fahrer 
darauf hinzuweisen, ob eventuell durch die 
Zuladung die Gefahrpunktzahl 1000 über-
schritten wird. Ist das der Fall, dürfen die 
zusätzlichen Kältemittel• aschen unter ein-
fachen Transportbedingungen nicht zugela-
den werden. 
Leere Kältemittel• aschen sind der Beför-
derungskategorie 4 zugeordnet und dürfen 
aus gefahrgutrechtlicher Sicht ohne Men-
genbeschränkung transportiert werden. Als 
leere Kältemittel• asche wird eine Flasche 
angesehen, die weniger als 10 % der Menge 

Bezeichnung 
nach ASHRAE  
34-2004

Chemische Be-
zeichnung oder 
Zusammenset-
zung, Masse-%

Entzündungs-
temperatur , °C

Untere Explosions-
grenze in Luft aus (9), 
Angaben unterschied-
licher Autor en, Vol -%

Obere Explosions-
grenze in Luft, aus (9),  
Angaben unterschied-
licher Autor en, Vol -%

Sicherheitsgruppe  
Brennbar keit nach 
EN378

R32 Di• uormethan
648

12,7
14

12,7
13,3

33,5
31

33,4
29,3

A2

R143a 1,1,1-Tri• uorethan 750

7,0
7,4
7,7
7,1

19,0
18,8
17,4
16,1

A2

R152a 1,1-Di• uorethan 455

3,9
4,5
4,8
3,7
4,0
3,1

16,9
19,8
20,2
18,0
19,6
16,9

A2

R404A
R125/R143a//
R134a (44/52/4) 728 - - A1

R407C
R32/R125/
RR134a 
(23/25/52)

704 - - A1

R410A
R32/R125 
(50/50) n.n. - - A1

Tabelle 2: Sicherheitstechnische Angaben von brennbaren Kältemittelkomponenten und enthaltende Gemische

im gefüllten Zustand enthält. Teilentleerte 
Flaschen sind bei Transporten wie Vollgut 
zu behandeln (5).
Auf eine sehr gute Zusammenfassung 
zur „Beförderung gefährlicher Güter im 
PKW/Kombi in der vom Verband der che-
mischen Industrie e.V. herausgegebenen 
gleichnamigen Leitlinie wird ausdrücklich 
verwiesen (6). 

Zum sicher en Umgan g mit Käl -
temitteln | Neben anderen allgemei-
nen Rechtsvorschriften unterliegen Käl-
temittel der DIN EN378 „Kälteanlagen 
und Wärmepumpen, sicherheitstechnische 
und umweltrelevante Anforderungen“, die 
Handhabung von Kältemittel• aschen als 
Druckgasbehälter den Technischen Regeln 
Druckgase (TRG 280, TRG 403), den Tech-
nischen Regeln Druckbehälter (TRB) und 
den einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften (z. B. BGV B6 Gase und BGV D4 
Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühl-
einrichtungen). Kältemittel dürfen nur in 
zugelassene und gekennzeichnete Druck-
gasbehälter (z. B. Stahl• aschen) eingefüllt 
werden. Nach ihren Eigenschaften werden 
Kältemittel den Gasen zugeordnet, das 
sind Stoffe, 

n  die bei 50 °C einen Dampfdruck von 
mehr als 3 bar haben oder 

n  die bei 20 °C und dem Normaldruck 
von 101,3 kPa völlig gasförmig sind. 

Bei Kältemitteln handelt es sich im Unter-
schied zu verdichteten Gasen wie Wasser-
stoff, Stickstoff oder Acetylen in der Regel 
um ver• üssigte Gase, die im, für die Beför-
derung, unter Druck verpackten Zustand, 
bei Temperaturen über -50 °C, teilweise 
• üssig sind. 
Die als Sicherheitskältemittel eingesetz-
ten halogenierten Kohlenwasserstoffe und 
daraus hergestellten Gemische haben noch 
folgende Eigenschaften gemeinsam:
 
n  Sie sind bei normalen Anwendungsbedin-

gungen unbrennbar und bilden mit Luft 
keine explosionsfähigen Gemische. 

n  Lediglich einige teil• uorierte Verbin-
dungen (z. B. Di• uormethan R32, Tri• uor-
ethan R143a oder Di• uorethan R152a) 
sind als individuelle Stoffe brennbar. Dies 
gilt besonders für R152a, dessen untere 
Explosionsgrenze nahe an den für die 
Sicherheitsgruppe A2 de! nierten Grenz-
wert von 3,5 Vol-% herankommt. Die 
Brennbarkeit kommt allerdings in den 
daraus hergestellten und kommerziell 
genutzten Gemischen wie R404A, R407C 
oder R410A nicht mehr zum Tragen (vgl. 
Tab. 2). 

n  Sie sind praktisch geruchlos. Erst bei hö-
heren Konzentrationen in der Atemluft 
lassen sie sich mit der Nase wahrneh-
men. 

n  Sie sind bei sachgemäßer Anwendung 
nicht gesundheitsschädlich.

Fertig beladener LKW steht zur Abfahrt bereit

Geruchlosigkeit als Gefahr | Die 
Geruchlosigkeit stellt einen für den Ge-
sundheitsschutz entscheidenden Nachteil 
dar. Die bei Undichtigkeiten von Flaschen 
oder Kälteanlagen austretende Kältemittel-
dämpfe vermischen sich unbemerkt mit Luft 
und es besteht bei Anreicherung eine oft 
unterschätzte Erstickungsgefahr durch die 
Verdrängung des zum Atmen notwendigen 
Sauerstoffs. Im Unterschied zu Ammoniak, 
dessen Geruchsschwelle mit etwa 5 ppm 
weit unterhalb jeglicher Gesundheitsgefähr-
dungen liegt, warnen die inerten Kältemit-
telgase nicht und mit seinen Sinnesorganen 
kann der Mensch Sauerstoffmangel nicht er-
kennen. Da Kältemitteldämpfe schwerer als 
Luft sind, sammeln sie sich am Boden und 
in tiefer liegenden Gebäudebereichen. Um 
das Auftreten höherer Konzentrationen zu 
vermeiden, sind deshalb die Arbeitsplätze 
immer gut zu lüften. 
Praktisch alle halogenierten Kältemittel 
können außerdem narkotisierend wirken. 
Bei plötzlich auftretenden hohen Kältemit-
tel-Konzentrationen (z. B. bei Rohrleitungs-
bruch) ist deshalb der Raum sofort zu ver-
lassen und erst nach ausreichender Lüftung 
wieder zu betreten. 
Muss bei hohen Kältemittel-Konzentrationen 
der Raum betreten werden, ist ein von der 
Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzge-
rät zu verwenden, wofür nur speziell ausge-
bildete und aus medizinischer Sicht taugliche 
Personen eingesetzt werden können. 
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Literatur

Filtermasken mit Kennbuchstaben A (Kenn-
farbe braun nach DIN3181) für Gase und 
Dämpfe organischer Verbindungen können 
Kältemittel-Dämpfe nur in geringem Maße 
aus der Atemluft entfernen. Sie dürfen nur 
verwendet werden, wenn die Konzentrati-
on in der Umgebungsluft 1,0 Vol-% bei der 
höchsten Filterklasse 3 nicht übersteigt, was 
im Vorfeld mit Sauerstoffüberwachungsge-
räten zu analysieren ist. Handmessgeräte 
sind zur Überprüfung der Luftqualität in 
geschlossenen Räumen ungeeignet. 
In einer offenen Flamme oder an heißen 
Ober• ächen werden Sicherheitskältemittel 
unter Entstehung giftiger und ätzender Pro-
dukte (Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, 
seltener Phosgen) chemisch abgebaut. Da 
auch Zigarettenglut dafür geeignete Reak-
tionsbedingungen bietet, ist auf das Rauch-
verbot beim Umgang mit diesen Stoffen zu 
achten. Stechender Geruch deutet auf Zer-
setzung des Kältemittels durch Überhitzen 
hin. Tritt stechender Geruch auf, können die 
aufgeführten Zersetzungsprodukte entstan-
den sein. Sie werden durch eine Filtermaske 
mit Atem• lter B (Kennfarbe grau nach DIN 
3181) wirksam zurückgehalten. Kältemit-
teldämpfe, Ölnebel oder thermische Zer-
setzungsprodukte dürfen nicht eingeatmet 
werden, da sonst Schädigungen der Atem-
wege, der Lunge und anderer Organe die 
Folge sein können. 
Heute sind die meisten der gebräuchlichen 
Kältemittel hinsichtlich ihrer Toxizität um-
fangreich getestet, im Vergleich mit anderen 
Chemikalien liegen die Arbeitsplatzgrenz-
werte relativ hoch, was aber keinesfalls zum 
sorglosen Umgang verleiten soll. 

Zum Umgang mit Kältemittel-
! a schen | Unterschiedliche Kältemittel 
werden in gleiche Gefäße in unterschied-
lichen Mengen abgefüllt. Aufgrund der un-
terschiedlichen Siedepunkte und damit un-
terschiedlichen Drücke in Abhängigkeit von 
der Temperatur ist aus Sicherheitsgründen 
für jedes Kältemittel ein Füllgrad festgelegt. 
Sie sind in den Technischen Regeln Druck-
gase (für Sicherheitskältemittel TRG101, 
Anlage 3) festgelegt und geben für jedes 
Kältemittel an, wie viel Kilogramm pro Liter 
Volumen des Druckgasbehälters eingefüllt 
werden darf (Tab. 3). 
Bei der Arbeit und der Lagerung sind ste-
hende Kältemittel• aschen gegen Umfallen 
und liegende Flaschen gegen Wegrollen zu 
sichern. Treffen umfallende Flaschen un-
günstig auf eine Kante o. ä., können sie so 

stark verformt werden, dass sie aufreißen 
oder das Ventil bricht ab. Das enthaltene 
Kältemittel verdampft dadurch schlagartig 
und stellt damit eine ernste Gefährdung dar. 
Druckgas• aschen sind nicht in der Nähe 
von Wärmequellen (Heizkörper) aufzustel-
len oder zum Entleeren auf über 50 °C zu 
erwärmen. 
Auf gar keinen Fall dürfen Kältemittel• a-
schen mit offener Flamme erwärmt werden. 
Durch die örtliche Überhitzung können in 
der Behälterwandung Gefügeveränderungen 
des Werkstoffs auftreten, die die Druckbe-
lastbarkeit des Behälters verringern. Des 
weiteren besteht durch örtliche Überhit-
zung die Gefahr der Kältemittelzersetzung 
im Inneren der Flasche. 
Ventile dürfen nur von autorisierten Fach-
kräften des Gashandels mit den dazu geeig-
neten Werkzeugen aus der Flasche entfernt 
und repariert werden. Die meisten Flaschen-
ventile haben einen Wiederbefüllschutz, der 
die Flasche vor Verunreinigungen schützen 
soll. Das funktionswidrige Manipulieren 
an derartigen Ventilen kann zu deren Un-
brauchbarkeit und damit Undichtigkeit der 
Flasche führen. Das Umfüllen oder wider-
rechtliche Befüllen von Druckgas• aschen ist 
generell verboten, Flaschenkennzeichnungen 
durch die Gefahrgutaufkleber dürfen nicht 
entfernt oder beschädigt werden. Für das 
Absaugen und Zwischenlagern von Kälte-
mittel bei Wartungsarbeiten oder die Rück-
führung von gebrauchtem Kältemittel kön-
nen von den Kältefach• rmen speziell dafür 
vorgesehene Flaschen (so genannte A- und 
R-Flaschen bei Schick + Co.,) angefordert 
werden. Alle Gaslieferanten tragen auch da-
für Sorge, dass beschädigte Flaschen oder 
Behälter mit abgelaufener Prüffrist erst nach 
Wiederinstandsetzung und Abnahme durch 
einen Sachverständigen wieder gefüllt und in 
Verkehr gebracht werden. 
Bei der Rückgabe entleerter Flaschen müs-
sen diese auf jeden Fall verschlossen wer-
den, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu 
verhindern. Feuchtigkeit führt bei Behältern 
aus Stahl zum Rosten. Dadurch wird die Be-
hälterwand geschwächt. Außerdem können 
Rostpartikel, die beim Befüllen aus der Flüs-
sigphase mit aus den Behältern in die Käl-
teanlage gelangen können, dort Störungen 
verursachen. 
Einem Brand oder Hitze ausgesetzte Fla-
schen können durch die Wärmeeinwirkung 
so beeinträchtigt werden, dass dies einen 
Verlust ihrer Sicherheitseigenschaften zur 
Folge hat.

Jede Druckgas• asche, die starken Tempe-
raturerhöhungen, zum Beispiel bei einem 
Brand, ausgesetzt ist, kann im Extremfall 
auch bersten. Gefahren entstehen dabei 
durch herum• iegende Flaschenteile, den 
Austritt brennbarer oder giftiger Gase oder 
auch durch Druckwellen. Um derartige Ex-
plosionen und deren Folgen zu verhindern, 
ist eine Reihe von Maßnahmen durchzufüh-
ren, die in der Literatur (7/8) zusammenfas-
send dargestellt sind. 

Rücknahme von g ebrauchten 
Kältemitteln | Für den Kälteprozess 
nicht mehr verwendbares Kältemittel ist 
nach dem Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz 
(KrW/AbfG) zur Verwertung zurückzufüh-
ren, was ef• zient über die Logistik-Kette 

Kunde      Kältefachbetrieb      autorisierter 
Großhändler      Hersteller oder beauftrag-
te Recycling• rma 

abgewickelt wird. Nach der aktuellen Ge-
setzgebung der europäischen Gemeinschaft 
(2/3) und der national gültigen Chemikalien-
Ozonschichtverordnung (10) aus dem Jahr 
2006 ist der Betreiber oder der Eigentümer 
einer Anlage für die Rückführung verant-
wortlich und hat auch die Aufzeichnungs-
p• icht über entnommene und nachgefüllte 
Mengen. Er kann damit zerti• ziertes Per-
sonal, in der Regel die betreuende Kälte-
fach• rma, beauftragen. Gute Wartungs• r-
men werden ihre Kunden, die als Betreiber 
oder Eigentümer von diesen P• ichten bis 
heute kaum Kenntnis haben dürften, ent-
sprechend sachkundig informieren und 
eröffnen sich mit solchen Aufgaben wie 
Dichtheitskontrolle, Dichtheitsprüfung, 
Wartung und Recycling von Kältemitteln 
selbst alle Chancen für eine bessere Kun-
denbindung und Neukundengewinnung. 
Damit bauen diese neuen Regelungen 
wie häu• g geschehen in der Praxis keine 
Hemmnisse auf, sondern sind im Gegen-
teil für das Kältehandwerk befördernd. 
Die Rückführung von gebrauchtem Käl-
temittel erfolgt in speziell dafür vorgese-
hene Flaschen (so genannte R-Flaschen bei 
Schick + Co.), die zur Unterscheidung von 
mit Frischware gefüllten leuchtendgrünen 
Flaschen eine abweichende Farbgebung 
haben. Bei Einhaltung des für Recycling-
• aschen vorgegebenen Füllgrades (Tab. 3) 
ist bei normalen Umgebungstemperaturen 
ein sicherer Umgang mit den Druckgas• a-
schen gewährleistet. Zur Einhaltung dieses 

Füllgrades und damit zur Vermeidung einer 
Überfüllung sind R-Flaschen in jedem Fall 
auf einer Waage zu füllen, die Taragewichte 
der leeren Flaschen sind eingeprägt. Über-
füllte Flaschen, leider in der Praxis immer 
noch anzutreffen, stellen ein erhebliches 
sicherheitstechnisches Risiko dar und dür-
fen nicht transportiert werden (Abb.1). 
Als Nachweis für eine ordnungsgemäße 
Verwertung von gebrauchten Kältemitteln 
bekommt der Kunde einen Übernahme-
schein mit Abfallbezeichnung und Abfall-
schlüsselnummer. 

Das natürliche Kältem ittel Am-
moniak | Besondere Aufmerksamkeit 
ist aufgrund der höheren Giftigkeit und 
Brennbarkeit beim Umgang mit Ammoni-
ak• aschen erforderlich. Eine ausführliche 
Darlegung aller sicherheitsrelevanten For-
derungen beim Umgang mit Ammoniak als 
Arbeitsstoff in Kälteanlagen soll Gegen-
stand eines weiteren Fachartikels sein. Au-
ßerdem wird auf die von Schick + Co. für 
einschlägige Fach• rmen und Betreiber an-
gebotenen Kundenschulungen verwiesen. 
Ein Leitfaden für Planung und Betrieb von 
Ammoniak-Kälteanlagen auf Basis aktueller 
Regelwerke (11) enthält auch Hinweise auf 
einschlägige Sicherheitsvorschriften. 

Kältemittel Füllfaktor, kg/l Füllmenge , kg (handelsübliche Füllmengen der Schick GmbH + Co. KG)

(Flaschentyp 50, Volumen 14,3l, Tara 8 kg,
Einwegventil ohne Tauchrohr, 
Entnahme • üssig oder gasförmig, Anschluss-
gewinde W21,8x1/14 r nach DIN 477,
Ventilschutz durch Kragen

(Flaschentyp 100, Volumen 61l, Tara 32 kg, 
Doppelventil und Tauchrohr, 
Entnahme • üssig oder gasförmig, Anschluss-
gewinde W21,8x1/14 r nach DIN 477,
Ventilschutz durch Schraubkappe

R22 1,03 14 60

R134a 1,04 14 63

R404A 0,81 11 49

R407C 0,96 13 57

R410A 0,82 11 50

R507 0,81 11 49

A-Flasche (für Zwi-
schenlagerung bei 
Wartungsarbeiten)

- entsprechend des Füllfaktors für das jeweilige Kältemittel

R-Flasche (für die 
Rücknahme und 
Verwertung von 

gebrauchtem Kälte-
mittel)

0,75 10 45

Tabelle 3: Füllfaktoren und Füllmengen von kommerziell gängigen Kältemitteln in Standardgebinden (andere Kältemittel wie R23, R123, R125 oder R227 auf 
Anfrage, Ammoniak R717 in Druckgas• aschen mit 41 und 65 kg, Transportbehälter mit 500 kg Füllmenge)
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